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3) Argumentarium der IG FR – SBSN

Was wir wollen
· Wir sind im Einklang mit den übergeordneten Zielen der Raumplanung und des Landschaftsschutzes. Eine Umsetzung unserer Vorschläge hat keinerlei Auswirkungen auf zusätzliches Gebäudevolumen (es werden lediglich bereits vorhandene Kubaturen in nicht-mehr-genutzten Ökonomieteilen ausgebaut) und der Anteil versiegelter Flächen bleibt konstant. Wir sind nicht nur kongruent mit den übergeordneten Zielen, z. B. Trennungsgrundsatz, sondern unterstützen diese explizit. 
· Wir leisten mit unseren Forderungen einen konstruktiven Beitrag zu einer sinnvollen Umsetzung der Raumplanungsverordnung II (RPV II) im Kanton Freiburg. Dabei begrüssen wir insbesondere die Bereitschaft des Staatsrats unsere Anliegen in den politischen Umsetzungsprozess einbringen zu können.
· Der Kanton Freiburg soll die Umsetzung RPV II bezüglich Art. 24 c RPG im gesamten Kantonsgebiet in Form eines einheitlichen Gebietsansatzes ermöglichen. Soweit es innerhalb der Bundesnormen zulässig ist, soll innerhalb einer Gebäudehülle bei altrechtlichen ehemaligen Landwirtschaftsbetrieben ein möglichst weitgehender Ausbau von Ökonomieflächen in Wohnflächen ermöglicht werden. Die neu entstandenen Wohnflächen sind als Erstwohnung zu nutzen. Die Erstellung von zusätzlichen Wohneinheiten ist nur dann zulässig, wenn dadurch keine nachteiligen Auswirkungen auf Raum und Umwelt entstehen. 
· Um im Einklang mit den übergeordneten Zielen der Raumplanung und des Landschaftsschutzes zu bleiben, grenzen wir die Anzahl der in Betracht kommenden Gebäudehüllen für einen Vollausbau zu Wohnzwecken grösstmöglich ein und formulieren folgende Kriterien:
· Altrechtlich erbaute ehemalige Bauernhöfe (vor 1972 gebaut).
· Nicht mehr aktiv genutzt (d. h. keine Betriebsnummer mehr)
· Ökonomie- und Wohnteil sind in einer zusammenhängenden Gebäudehülle. Im Umkehrschluss: unser Anliegen betrifft keine isolierten, alleinstehenden Ökonomiegebäude.
· Die ehemaligen Bauernhöfe müssen seit der Betriebsaufgabe ständig bewohnt gewesen sein. 
· Durch diese restriktive Eingrenzung der in Frage kommenden Objekte sind einem ausufernden und lukrativen Ausbau enge Grenzen gesetzt. Eine Umsetzung dürfte für die Eigner knapp kostendeckend sein. 

Herausforderungen des Kantons
Die kantonale Politik steht vor der anspruchsvollen Aufgabe innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des RPG2, die RPV II fristgerecht zu implementieren. Es ist zu erwarten, dass die definitive Fassung von RPV II zahlreiche Interpretationsspielräume offenlässt, welche der Kanton jeweils im Hinblick auf seine spezifischen Bedürfnisse auslegen kann. 
· Bereits jetzt ist klar, dass die in unserer Stellungnahme vom 20. August 2024 formulierte Forderung («innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens darf die bestehende Wohnfläche erweitert werden») mit Bundesrecht vereinbar ist.
· Unser Vorgehen ist kompatibel mit einer möglichst einfachen und transparenten Implementierung von RPV II im Kanton Freiburg. Die Genehmigung der anzupassenden Richtplaninhalte muss wie gesagt innert fünf Jahren nach Inkrafttreten der Gesetzesänderung erfolgen. Die Aufnahme der Stabilisierungsstrategie erfolgt im ordentlichen Richtplanverfahren, d. h. sie muss vom Bundesrat genehmigt werden. Liegt jedoch innerhalb der genannten Frist keine angepasster und genehmigter Richtplan vor, so gilt von Gesetzes wegen, dass bis zum Vorliegen eines solchen Richtplaninhalts jedes weitere Gebäude ausserhalb der Bauzonen kompensationspflichtig ist. Massgebend für die Beurteilung der Zielerreichung ist der Vergleich mit dem Stand von 29. September 2023. 

Positive Nebeneffekte bei einer Umsetzung unseres Anliegens
· Es wurde bereits dargelegt, dass die quantitativen Vorgaben der Raumplanung und des Landschaftsschutzes mit unserem Vorschlag eingehalten werden. Der Trennungsgrundsatz wird nicht verletzt, es erfolgt weder eine Ausweitung von Gebäudeinhalten noch von versiegelten Flächen. Die kantonale Politik kann jedoch bei einer Umsetzung unseres Anliegens nicht nur eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität der betroffenen Nutzer ermöglichen, sondern auch qualitativen Mehrwert schaffen, sei es durch formelle Auflagen bei einer Bewilligung oder durch zu erwartende positive Nebenwirkungen. 

· Zu erwartende positive Nebeneffekte (soft factors):
· Stabilisierung der ländlichen Bevölkerungszahl. Zwischen 2000 und 2016 hat die Zahl der Einwohner/innen ausserhalb der Bauzonen auf nationaler Ebene um gut 30'000 abgenommen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nahm von 6,5 auf 5,2% ab. Momentan beträgt ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung noch 4,9% (rund 425'000 Personen). 
· Für die jetzige Landbevölkerung gilt: je ärmer die Bewohner, umso gedrängter ist die Wohnsituation und aufgrund knapper finanzieller Mittel ist ein Ausweichen in Bauzonen schwierig.
· In geringem Umfang Entlastung des Drucks auf Miet- und Eigentumswohnungen in Agglomeration und Stadt. 
· Aufwertung des Landschaftsbildes durch die Vermeidung verwahrloster Ökonomieteile.
· Ermöglichung von Mehr-Generationen-Wohnmodellen und Gemeinschaftsgärten auf dem Land.
· Zusätzliche Haltestellen öV in bereits bestehenden Netzen.

· Mögliche Massnahmen, welche der Bauherr zusammen mit dem Ausbaugesuch einreichen kann. Der Staat kann diese abändern oder bei einer Bewilligung weitere Massnahmen verfügen. 
· Energetische Sanierungen, z. B. Solarpflicht
· Renaturierungsprojekte
· Aufwertung Baumbestand, Bepflanzung, Massnahmen Biodiversität
· Ökologische Korridore (z. B. Wildtierwanderungen)
· Co-housing – Projekte 
· Schutz und Erhaltung Kulturgüter, Erhaltung des Erscheinungsbildes
· Regenwassermanagement
· Etc. 

· Nicht zuletzt kann der Kanton in Form von Mehrwertabgaben zusätzliche Einkünfte generieren, welche auf Stufe Gemeinde und Kanton zweckgebundene Aufwände mitfinanzieren. 
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